
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 28 InvFG 2011 Übertragung von
Aufgaben der

Verwaltungsgesellschaft an Dritte
 InvFG 2011 - Investmentfondsgesetz 2011

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

file:///


(1) Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, eine oder mehrere ihrer Aufgaben gemäß § 5 Abs. 2 zum Zwecke einer

e zienteren Geschäftsführung an Dritte zu übertragen. Der Dritte handelt hiebei für Rechnung der Anteilinhaber.

Folgende Voraussetzungen müssen dabei erfüllt sein:

1. Die Verwaltungsgesellschaft muss der FMA unverzüglich gemäß § 151 die Übertragung anzeigen; die FMA hat

diese Informationen unverzüglich den zuständigen Behörden des Herkunftmitgliedstaats des OGAW gemäß § 161

zu übermitteln;

2. der Auftrag darf die Wirksamkeit der Beaufsichtigung der Verwaltungsgesellschaft in keiner Weise

beeinträchtigen; insbesondere darf er weder die Verwaltungsgesellschaft daran hindern, im Interesse ihrer

Anleger zu handeln, noch darf er verhindern, dass der OGAW im Interesse der Anleger verwaltet wird;

3. wenn die Übertragung die kollektive Portfolioverwaltung betri t, so darf der Auftrag nur Unternehmen erteilt

werden, die für die Zwecke der Vermögensverwaltung konzessioniert oder eingetragen sind und einer Aufsicht

unterliegen; die Übertragung muss mit den von der Verwaltungsgesellschaft regelmäßig festgelegten Vorgaben

für die Verteilung der Anlagen in Einklang stehen;

4. wenn der Auftrag die kollektive Portfolioverwaltung betri t und einem Drittlandsunternehmen erteilt wird, so

muss weiters die Zusammenarbeit zwischen der FMA und den betroffenen Aufsichtsbehörden sichergestellt sein;

5. der Verwahrstelle oder anderen Unternehmen, deren Interessen mit denen der Verwaltungsgesellschaft oder der

Anteilinhaber kollidieren können, darf kein Auftrag für die Hauptdienstleistung der kollektiven

Portfolioverwaltung (§ 5 Abs. 2 Z 1 lit. a) erteilt werden;

6. es muss sichergestellt sein, dass die Verwaltungsgesellschaft die Tätigkeiten des Unternehmens, dem der Auftrag

erteilt wurde, jederzeit wirksam überwachen kann;

7. es muss sichergestellt sein, dass die Verwaltungsgesellschaft den Unternehmen, denen Aufgaben übertragen

wurden, jederzeit weitere Anweisungen erteilen kann und der Auftrag jederzeit mit sofortiger Wirkung entzogen

werden kann, wenn dies im Interesse der Anleger ist;

8. unter Berücksichtigung der Art der zu übertragenden Aufgaben muss das Unternehmen, dem diese Aufgaben

übertragen werden, über die entsprechende Quali kation verfügen und in der Lage sein, die betre enden

Aufgaben wahrzunehmen;

9. in den OGAW-Prospekten (§ 131) sind die übertragenen Aufgaben aufzulisten;

10. werden Tätigkeiten im Bereich des Risikomanagements an Dritte übertragen, ist überdies § 30 Abs. 3 einzuhalten.

(2) Die P ichten der Verwaltungsgesellschaft sowie die P ichten der Depotbank gemäß diesem Bundesgesetz werden

durch eine solche Übertragung nicht berührt. Die Verwaltungsgesellschaft haftet zwingend für das Verhalten des

Dritten wie für ihr eigenes Verhalten. Die Verwaltungsgesellschaft darf ihre Aufgaben nicht in einem Umfang

übertragen, der sie zu einer Briefkasten rma werden lässt; von einem Briefkastenunternehmen ist dann auszugehen,

wenn die Verwaltungsgesellschaft ihre Geschäftstätigkeit weitgehend auf Dritte überträgt.
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